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Art. 10.

Das Heim steht unter der speziellen Aufsicht
der vom Stiftungsrat eingesetzten Heimkommission.

Die Heimkommission besteht aus fünf bis
sieben Mitgliedern, darunter muß mindestens
eine Frau sein.

Zwei Mitglieder müssen dein Stiftungsrat
angehören: dessen Kassier und ein weiteres
Mitglied.

Art. 11.

Die Leitung des Heims wird einem Haus-
elternpaar übertragen.

Art. 12.

Die Rechte und Pflichten des Stiftungsrates,
der Heimkommission und der Hauseltern sind
in den Statuten der Stiftung im Einzelnen
festgesetzt.

V. Koste« des Keims.

Art. 13.

Die Unterhaltungskosten werden bestritten:
a) durch Kostgelder,
b) durch den Ertrag von Landwirtschaft und

Heimarbeit.
c) durch Geschenke und Legate.

VI. Austritt.
Art. 14.

Austritte können nur mit Bewilligung der
Versorger nach einer Kündigungsfrist von vier
Wochen erfolgen. Zu viel bezahltes Kostgeld
wird dabei rückvergütet.

Insassen, die den Heimbetrieb wesentlich stören,
sich der Arbeit entziehen und auf die übrigen
Heimbewohner einen schädigenden Einfluß
ausüben, werden unter Anzeige an die Versorger
entlassen. Ueber die Entlassung entscheidet die

Heimkommission-, in dringenden Fällen kann der

Hausvater im Einvernehmen mit dem
Präsidenten der Heimkommission sofortige Entlassung
vornehmen.

Art. 15.

Die Kosten für Spitalbehandlung, für nötig
werdende Kuraufenthalte, soivie Beerdigung von
Heiminsassen fallen zu Lasten der Versorger.

Angenommen in der Sitzung des Stiftungsrates"
am 16. September 1920 in Ölten.

Der Präsident:
vr. ÄN. Feldmann.

Der Sekretär:
Eugen Gutermsijter.

Stiftung Schweizer. Taubstummenheim für Männer
in Uetendorf bei Thun.

Im dritten Vierteljahr 1920 sind folgende Gaben
eingegangen: Fr. Rp.

Opfer bcrn. Taubstnmmen-Gvttcsdienstbesucher 61. 30

„ aarg. „ „ „ 14.35

„ bünd. „ „ S.—
Erlös vom Verkauf von Stanniolabfällen. 25.75

„ „ „ „ gebr. Briefmarken 19. —
Von einer Ungenanntseinwollenden aus dem

Kanton Bern 2000. —
Herr u. Fr. B.-Tr., Thun 1000. —
Legat Otto Alder-Thellung, Herisau 300. —
Legat Gvßweilcr, Turin, 3. Rate 250. —
Frau K.-G., Bern 10.—
Durch den „Säemann" Bern 31.—
Frau K., St Gallen 10. —
A. Z, Birsselden 5. —
Schweiz. Volksbank, Bern 100. —
Frau A., Bern 5. —
Frl Sch., Spins 10.—
S. E., Warben 5. —
Frl. R. T., Bern 5. —
Frau W.-Fl., Ramsi b. Lyssach 5. —
Frl. E. Sch., Riehen 20. —
C. S., Ruchfeld (Basel-Land) 10. —
I. A.Bcru 10.—
A. B., Brig 2. 50
Wwe. C. Sch 2. —
Rest der St. Galler-Aktion für österreichische

Taubstumme 100.45
J B., Bern 5.—
E. S., Bern 5.—
Kollegienhonorar von Dr. G. in L., < durch

Prof. Siebeumann, Basel) 50. —
E. H. H., Oberrieden 50. —
H. G., Zofingen S. —

Total Fr. 4121. 35

wofür herzlich gedankt wird.
Zürich, den 1. Oktober 1920.

Für den Stiftungsrat:
Der Kassier:

Or. A. Is e n schmid, Rcchtsanwalt.

An Mehrcrc- Wiederholt sei bemerkt: wer keine
Einladungskarte zu einem Taubstummen-Gottesdienst
erhält, soll wissen, daß auch keine Predigt stattfindet.

Hch. F. in F. Ich habe nicht erraten können, was
Sie in Ihrem Brief von mir wollten.

An die l. St. G. Tbst. Danke für den fröhlichen
Ausflugsgruß und Glückaus dem neugebackenen Elternpaar!

A. G- in Br. (Amerika). Es freut uns, daß Sie unserm
Blatt und Ihrem Baterland im Geiste treu bleiben
wollen, und daß es Ihnen in der schönen Käserei
Ihres Onkels gut gefällt!

A. I. in G. (Mecklenburg). Für Ihren Brief mußten
wir Strafporto bezahlen, weil er ungenügend
frankiert war. Von Deutschland nach der Schweiz muß
man mit Auslandporto rechnen.
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Soeben erscheinen die zwei Kalender der Firma
Stämpfli H Cie.

Im Hinkenden Bot wird die Weltchronik, wie schon
in den früheren Jahren, aufs gewissenhafteste nachgefühlt.
Ganz besondere Aufmerksamkeit.wird den Humanitären
und sozialen Bestrebungen in der Schweiz geschenkt.

Neben einem farbigen Freudenbergerbild werden
eine Originalerzählung von Pfarrer I. G. Birnstiel
mit Originalzeichnungen von Hanna Egger, nebst
verschiedenen ernsten Aufsätzen und heiteren Geschichten,
jedem etwas bieten.

Der Bauern-Kalender (Langnauer) ist ebenfalls
sehr gut ausgestattet. Wir müssen es dem Herausgeber
hoch anrechnen, daß er trotz schwierigen Zeiten und
Verhältnissen es sich angelegen sein läßt, den sinn für
Heimatkunst zu heben und gute Bilder einem jeden
durch den billigen Preis zugänglich zu machen.

Auf den literarischen Teil ist wie immer die größte
Sorgfalt verwendet. Eine sehr aktuelle, ergreifende
Erzählung von William Wvlsensbcrgcr, „Die Seuche von
Charpella", wird unter den gegenwärtigen Umständen
großes Interesse erwecken, während „Der Stier von Uri"
von Meinrad Licnert und „Wer lügt am besten" von
Jeremias Gotthelf, Stoff zum Lachen und zur Heiterkeit
bieten.

Monatsvortrag
für die taubstummen Männer und Frauen der

Stadt Bern und Umgebung Samstag den

20. November um 8'/t Uhr in der „Münz",
Marktgasse, von Herrn Vorsteher Laueuer.

Mn die Taubstummen!
Wer in das Anfang 1921 zu eröffnende

Männertaubstummenheim in Uetendorf
bei Thun aufgenommen werden möchte, der
melde sich bei dem Vorstand seines kantonalen
Fürsorgevereins für Taubstumme, oder bei

seinem Taubstummenpfarrer, oder bei denjenigen

Verwandten oder Behörden, welche für ihn
zahlen. Man kann sich auch bei dem Sekretär,
Eugen Sutermeister in Bern, Gurtengasse 6,
anmelden.

Eine jüngere, gehörlose Kleinstückmacherin
(auf Hose und Weste) kann sofort eintreten bei

Frau Jenzer, Schneiderei, in Urtmen, bei Schönbühl.

j Eilt Bruder eitles Taubstummen, obwohl
schlichter Landwirt, hat ein Bändchen recht
ansprechender Gedichte herausgegeben, von welchen
wir gelegentlich ein paar Proben bringen werden.

Für jetzt sei angezeigt, daß der Titel heißt:

Feldblumen.
Lieder eines Landmanncs von H. Gysiu, Landwirt,

„Sandgrube" in OltiiMN (Baselland),
Von dem das Büchlein zu Fr. 2. 10 bezogen
werden kann, sowie von der nächsten
Buchhandlung.

Bibliographie des schweizerischen Taub-

stnmmenwesens.

Von Eugen Sutermeister. (Fortsetzung.)

Henry jauch Henri oder Heinrich), Eugène. Eine Aus¬
wahl von Gedichten und Aufsätzen für und von
Taubstummen und ihren Freunden. Herausgegeben
von einem Taubstummen. Eigenthum von E Henri,
Taubstummer. jPreis 50 Cents.) — 32 S.

Basel, 1852, Druck von I. W. Baur sel. Erben.

Inhalt: (Gedruckte Bitte zum Ablauf der
Broschüre.) — Deutsch-Französisch (Handalphabet). —
Die taubstummen Waisen. Gedicht von Etienne
Ducret. — (Wer ist unglücklicher, der Taubstumme
oder Blinde?) Gedicht von Coquet Bon-Bec. —
Der Taubstumme. Gedicht. — Das Ende des

Jahres. Gedicht. — Der Prinz-Präsident zu Nancy.
Bericht des Sekretärs der Sektion der Taubstummen
und Blinden. (Zwei Reiseberichte.) — Meine
Ansicht über Herrn Dubois von Paris zc. von Piroux.
— Notizen über einige Zöglinge des Taubstummen-
Instituts von Nancy. — (Brustbild mit der
Umschrift:) Eloria tVII' àbats cii l'Ilpês, Oeators ckell'
Lcluearione cks' Sordi s Nuti (und Deutsch-französisches

Handalphabet, das Weltsprache der
Taubstummen werden soll.)

— Ausgabe von Basel bei demselben Drucker, vom
Jahr 1853, inhaltlich gleichlautend wie bei der
Ausgabe von 1852, nur um folgendes auf den
ersten Seiten vermehrt: Vlpbadst-ülanuel VIIs-
inand-l'ranoals, Italien, VnZlais.

— Noch andere Ausgabe 1853 ebenda, mit dem Zu¬
satz im Titel: Von einem Taubstummen in das
Deutsche übersetzt von B.Becker; vervollständigt
durch ein Bildnis von E. Henry, grav. von E.
Hoffmann, lithogr. von C. Durheim, Bern, Seite 26 :

Von den Heiraten der Taubstummen und ihrer
Bildung im allgemeinen. Von C. Henri. Zum
Schluß eine kleine Tabelle mit Deutsch-Französisch
(Handalphabet): „Beste Methode, um in kurzer
Zeit im Stand zu sein, mit Taubstummen aller
Länder eine Conversation zu führen."

— l. ami öe8 sourcls-musts. Lkoix ds considerations,
tableaux, récits, tu ês ds la vie lss sourds-musts
(avec un portrait et tableau.) — 40 p. ?ribourA,
I. Iloek-VIbiscksr, 1853. Inhalt: Introduction.
— Llnlosopbis (mit Tabelle).— dorrsspondance.
Uedeoine. — Variétés. — blouvelles. — I^SAis-
lation. — Histoire.
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